
Diese Mehrfertigung stimmt mit dem Original überein.

Ravensburg, den ....................          ................................
            (SPA)

9.   Ortsübliche Bekanntmachung und Beginn der Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes am .................... 

Ravensburg, den ....................          ................................
            (AMTSLEITER SPA)

AUSFERTIGUNG

Der textliche und zeichnerische Inhalt dieses Bebauungsplanes stimmt mit dem Satzungbeschluss vom ....................  überein. 
Das Verfahren wurde ordnungsgemäß durchgeführt.

Ravensburg, den ....................          ................................
      (OBERBÜRGERMEISTER)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Aufstellungbeschluss durch den Technischen Ausschuss am  03.02.2010

2. Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB am  13.02.2010

3. Bekanntmachung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung am  13.02.2010

4. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vom 22.02.2010
bis   08.03.2010

5. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und Auslegungsbeschluss durch den 
    Ausschuss für Umwelt und Technik am ....................

6. Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung am ....................

7. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes mit Begründung, Fassung 
     vom .................... gem. § 3 Abs. 2 BauGB vom ....................

bis   ....................   

8. Satzungbeschluss durch den Gemeinderat gem. § 10 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO am ....................  

Ravensburg, den ....................             ................................
     (BÜRGERMEISTERIN)
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Reg.Nr.

5. Höhenlinie mit Höhenangabe 
in Meter über N.N.

4. sonstige topographische Linie 

3. Bestandsbaum

2. Haupt- / Nebengebäude,
Bestand

1. Flurstücksgrenzen 
mit Flurstücksnummer524
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Stadt
Ravensburg

0 5 10 15m

453,20*

1 Dachform / Dachneigung in Grad
(SD = Satteldach)

LR1 / GR-FR*

9.1 Das Verbrennen von Kohle ist nicht zulässig. 

8.1 Mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  zu belastende Fläche

9. GEBIETE ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 

8. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

13.3  Höhenlage der Erschließungsflächen 

12.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  (§ 9 Abs. 7 BauGB)

13. HINWEISE
(keine Festsetzungen)

12. SONSTIGE PLANZEICHEN

Die Höhenlage der öffentlichen Verkehrsfläche  ist in m. ü. N.N. dargestellt. 

Gemäß Eintragung im Lageplan sind die Flächen wie folgt zu belasten:
- Fläche LR1: mit einem Leitungsrecht zugunsten der Stadt mit Aus- 

übungsrecht durch Ver- und Entsorgungsträger
- Fläche LR2: mit einem Leitungsrecht zugunsten der hinterliegenden 

Grundstücke
- Fläche GR - FR: mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der hinter- 

liegenden Grundstücke

Örtliche Bauvorschriften

1

RECHTSGRUNDLAGEN

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22.07.2011
(BGBl. I S. 1509)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 
(BGBl. I S. 466)

Planzeichenverordnung (PlanzV) i. d. F. vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58, BGBl. III 
213-1-6), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.07.2011 (BGBl. I S. 1509)

Landesbauordnung (LBO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, ber. S. 416) 

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698),  
zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 

vom 29.11.2010 (GBl. S. 793, 962)

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
können bei der Stadt Ravensburg, Stadtplanungsamt, eingesehen werden.

Mit In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich alle bisherigen Festsetzungen außer 
Kraft. In Ergänzung der Planzeichnung wird Folgendes festgesetzt:

WA

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
 § 16 - 21 BauNVO)

2.4 Höhe baulicher Anlagen

2.3 Wandhöhe

2.1 Maß der baulichen Nutzung

3. BAUWEISE / ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Baugrenze (§ 23 Abs. 1 BauNVO)

Maximal zulässige Höhe baulicher Anlagen über der maßgebenden Straßen- 
höhe.

Die maßgebende Straßenhöhe ist die mittlere Straßenhöhe zwischen den 
Höhenlagen in Verlängerung der seitlichen Außenkanten der Hauptbaukörper 
bis zur Mitte der vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche.

Die maßgebende Straßenhöhe wird für den Bereich "A" durch den Teil der 
öffentlichen Verkehrsfläche der Angelestraße bestimmt, der in nord-östlicher 
Richtung verläuft.
Die maßgebende Straßenhöhe wird für den Bereich "B" durch die öffentliche 
Verkehrsfläche der Tettnanger Straße bestimmt.

Die maximal zulässige Wandhöhe ist das traufseitig gemessene Maß zwischen 
der maßgebenden Straßenhöhe und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der 
Oberfläche der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 

Die maßgebende Straßenhöhe ist die mittlere Straßenhöhe zwischen den 
Höhenlagen in Verlängerung der seitlichen Außenkanten der Hauptbaukörper 
bis zur Mitte der vorgelagerten öffentlichen Verkehrsfläche.

Eine Überschreitung der Wandhöhe ist durch Dachaufbauten nach Nr. B 1.3 sowie 
durch Balkon- und Terrassengeländer zulässig.

Höchstzulässige Grundflächenzahl (GRZ)
Höchstzulässige Baumassenzahl (BMZ)
Höchstzulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN MIT PLANZEICHENERKLÄRUNG

525

3.4 Stellung der Baukörper (Hauptfirstrichtung)
Die Stellung der baulichen Anlagen ergibt sich durch die parallele Anordnung 
des Hauptbaukörpers zur festgesetzten Firstrichtung.

E 3.2 Einzelhaus / Doppelhaus (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

2. HINWEISE  (keine Festsetzungen)

2.1 Ordnungswidrigkeiten
Verstöße gegen die örtlichen Bauvorschriften (§ 74 LBO) werden als Ordnungs- 
widrigkeiten nach § 75 Abs. 2 und 3 LBO behandelt.

2.2 Füllschema Nutzungsschablone Örtliche Bauvorschriften

PLANUNTERLAGE

0,4 / 6,0 / 0,5

12,0 m

6,5 m*

HbA

WH

2.3 Auf den privaten Grundstücksflächen sind befestigte Flächen 
(Zufahrten, Wege etc) mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.

4.1 Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports

4. FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND CARPORTS (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Garagen und Carports nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche und in der hierfür festgesetzten Fläche 
zulässig.

5.1 Straßenverkehrsfläche

5. VERKEHRSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
Die Aufteilung der Straßenverkehrsfläche ist unverbindlich.

D

13.1 Luftreinhaltung
Trockenes Holz, zugelassene Pellets oder Holzwerkstoffe dürfen nur in 
Feuerstätten verbrannt werden, die den Bestimmungen der jeweils geltenden 
Kleinfeuerungsanlagenverordnung entsprechen.

13.4 Energieeinsparung
Die Nutzung von regenerativen Ernergien wird durch das EEWärmeG des 
Bundes beim Neubau vorgegeben. Über die gesetzlichen Anforderungen 
hinausgehende Energieeinsparmaßnahmen werden ausdrücklich empfohlen.

13.2 Minderung des Metallgehaltes im Niederschlagswasser
Dachinstallationen wie Verwahrungen, Dachrinnen und Fallrohre aus Kupfer, 
Zink, Titan-Zink und Blei erhöhen den Metallgehalt im Niederschlagswasser 
und sollten deshalb vermieden werden. Es sollten daher Materialien wie 
Aluminium, beschichtetes Zink oder Kunststoff verwendet werden.

Fertigung /

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)
Zulässig sind:
- Wohngebäude
- die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden
- nicht störende Handwerksbetriebe

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

Im Allgemeinen Wohngebiet können Schank- und Speisewirtschaften und 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nur ausnahmsweise zugelassen werden. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Folgende in § 4 Abs. 3 BauNVO genannte Ausnahmen sind nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes: Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für 
Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

2.2 Berechnung der Geschossfläche
Im Allgemeinen Wohngebiet sind bei der Berechnung der zulässigen Geschoss- 
fläche die Flächen von Aufenthaltsräumen auch in Nicht-Vollgeschossen 
einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschließlich ihrer 
Umfassungswände vollständig mitzurechnen.

* Eintrag nur Beispiel

ANLAGEN

B ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  gem. § 74 LBO

Flachdächer sind mit einer Substratschicht von mind. 10 cm zu versehen und 
zu begrünen. Hiervon ausgenommen sind Dachterrassen und erforderliche 
Flächen für technische Aufbauten. Flächen unter Anlagen für Solarthermie 
und Photovoltaik sind zu begrünen.

1.5 Gestaltung unbebauter Grundstücksflächen (§ 74 Abs.1 Nr. 3 LBO)

1.4 Fassadengestaltung (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

1.2 Dachbegrünung und Dachterrassen (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform und Dachneigung in Grad (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

1. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN UND UNBEBAUTER 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN (§ 74 Abs. 1 LBO)

25°- 35°
SD

Die unbebauten Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten.

Für die Fassadengestaltung sind glänzende Materialien und grelle Farben 
sowie verspiegelte Glasflächen unzulässig.

Die Dachformen und Dachneigungen der Hauptdächer von Hauptbaukörpern 
sind gemäß der Eintragung in der Nutzungsschablone des Lageplans 
festgesetzt. Die Dachneigung und Dachform ist symmetrisch auszuführen.
Ein Flachdachanteil von maximal 20% der Gebäudegrundfläche ist zulässig.

Bei Dachaufbauten (z.B. Gauben, Quergiebel usw.) sind folgende 
Beschränkungen einzuhalten:
-  Die Gesamtlänge aller Dachaufbauten darf 40 % der Trauflänge nicht 
   überschreiten 
-  Je Dachfläche ist nur eine Form von Dachaufbauten zulässig
-  Vom First ist ein Abstand von mindestens 1,0 m einzuhalten
-  Vom Ortgang ist ein Abstand von mindestens 1,5 m einzuhalten
-  Von der Kehle oder dem Grat ist ein Abstand von mindestens 1,5 m
   einzuhalten

1.3 Dachaufbauten (§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO)

6

7

43

Planungsrechtliche Festsetzungen

1
13.7 Füllschema Nutzungsschablone Planungsrechtliche Festsetzungen

1 Art der baulichen Nutzung
3 Höchstzulässige Grundflächenzahl
4 Höchstzulässige Baumassenzahl / höchstzulässige Geschossflächenzahl 
6 Bauweise (  E   = Einzelhaus,  D   = Doppelhaus,  

a  = abweichende Bauweise) 
7 Höchstzulässige Wandhöhe / höchstzulässige Höhe baulicher 

Anlagen

13.5 Archäologische Denkmalpflege
Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische FundsteIlen (z.B. Mauern, 
Gruben, Brandschichten o. ä.) angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. 
Scherben, Metallteile, Knochen), ist das Regierungspräsidium Tübingen, Ref. 26 
- Denkmalpflege, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, unverzüglich zu 
benachrichtigen. Auf § 20 DSchG wird verwiesen.
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GEe

6,00,7

HbA
s. Planeintrag

a
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GEe
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a

Örtliche Bauvorschriften

Planungsrechtliche Festsetzungen

0,50,4

WA

SD
25° - 35°

WH
s. Planeintrag

E/D

HbA  A: 12,0 m

LR1

GR-FR    LR2

GR-FR     LR2

W

WH: 6,5 m

WH: 7,5 m

5,0m

15
,0

m

GEe
1.2 Eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe) (§ 8 BauNVO)

In dem eingeschränkten Gewerbegebiet sind nur solche Gewerbebetriebe 
zulässig, die das Wohnen nicht wesentlich stören. (§ 1 Abs. 4 - 9 BauNVO) 

Zulässig sind:
- Gewerbebetriebe, das Wohnen nicht wesentlich stören
- Lagerhäuser, öffentliche Betriebe
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
- Anlagen für sportliche Zwecke

Ausnahmsweise können zugelassen werden:
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie Betriebsinhaber
  und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber 
  in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

Lagerplätze und Tankstellen sind nicht zulässig. (§ 1 Abs. 5 BauNVO)

Einzelhandelseinrichtungen mit einem zentrenrelevanten Sortiment nach der 
Ravensburger Sortimentsliste vom 19.09.2008 (siehe Anlage 1) sind nicht 
zulässig. 
Ausnahmsweise können branchentypische zentrenrelevante Randsortimente 
bis zu einem Verkaufsflächenanteil von 10% der Gesamtverkaufsfläche 
zugelassen werden. (§ 1 Abs. 5  BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO) 

Bordelle, bordellartige Betriebe und sonstige Erotikbetriebe sind nicht 
zulässig. (§ 1 Abs. 5  BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO)

Die in § 8 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO genannte Ausnahme (Vergnügungsstätten) 
sind nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. (§ 1 Abs. 6 BauNVO)

Ravensburger Sortimentsliste, Stand 19.09.2008
aus : Einzelhandelskonzept für die Stadt Ravensburg - Fortschreibung 2008 -; 

Büro Dr. Acocella, vom 19.08.2008
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5.2 Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

5.3 Verkehrsgrün als Bestandteil der Verkehrsanlage

Wirtschaftsweg für landwirtschaftlichen VerkehrFuß- und Radweg  /

Zweckbestimmung:

W

3.3 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche sind abweichend von der 
offenen Bauweise Gebäude ohne Längenbeschränkung zulässig.

a

2.5 Überschreitung der höchstzulässigen Höhe baulicher Anlagen
Die höchstzulässige Höhe baulicher Anlagen (HbA) kann durch technische 
Dachaufbauten und Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien um bis zu 
3,0 m überschritten werden, sofern diese Dachaufbauten und Anlagen in 
einem Abstand von mind. 3 m zur Baugrenze liegen.

12.2 Abgrenzung des unterschiedlichen Maßes baulicher Nutzungen innerhalb
eines Baugebietes (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB )

xx x x

*

* Eintrag nur Beispiel

11.1 Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen

10.1

Innerhalb der festgesetzten Fläche sind Gehölze mit einem Stammumfang 
von über 20 cm, gemessen in 1 m Höhe, zu erhalten. 
Hiervon ausgenommen sind erforderliche Flächen für Grundstückszu- und 
-ausfahrten.

11. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND ANPFLANZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

10. PASSIVER SCHALLSCHUTZ 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

Schallschutz von Außenbauteilen
Im Allgemeinen Wohngebiet ist an den Außenbauteilen und Fenstern von 
Aufenthalts- und Büroräumen ein erforderliches, bewertetes Schalldämmmaß 
(R' w,res) von mind. 30 dB nachzuweisen.

6.1 öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung "extensive Wiese"

6. GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet  sind je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 
ein heimischer, standortgerechter Laubbaum mit einem Stammumfang von 
mind. 16-18 cm, gemessen in 1m Höhe, zu pflanzen. 

Vorhandene Laubgehölze mit entsprechender Pflanzqualität sind auf die Zahl 
der zu pflanzenden Bäume anzurechnen. Die Bäume sind dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.
Als Empfehlung für die Pflanzenarten wird auf die Pflanzenliste Anlage 2 
verwiesen.

11.2 Pflanzgebot von Bäumen ohne festen Standort

5.4 Straßenbegrenzungslinie

1 SORTIMENTSLISTE

2 PFLANZENLISTE

Bei den Pflanzmaßnahmen des festgesetzten Pflanzgebotes wird empfohlen, 
folgende Pflanzenarten zu verwenden:

Bäume auf den privaten Baugrundstücken im Allgemeinen Wohngebiet
Klein- bis mittelkronige Bäume:
Obstbäume in lokalen Sorten als Halb/ bzw. Hochstämme
Acer campestre Feldahorn
Alnus spaethii Erle Spaethii
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche

Fraxinus excelsior 'Atlas' Gemeine Esche 'Atlas'

Tilia cordata 'Rancho' Winterlinde 'Rancho'

Sorbus aria Mehlbeere
Cercis siliquastrum Judasbaum 
Cercidiphyllum japonicum Katsurabaum 
Catalpa bignioides Trompetenbaum 
Malus i.S. Zierapfel 
Prunus sargentii i.S. Zierkirsche 
Prunus cerasifera Zierpflaume

13.6 Regenwasserbehandlung
Für Neubauvorhaben ist das Regenwasser einer geeigneten Retention (z.B. 
Retentionsbecken, gedrosselte Zisterne) kontrolliert zuzuführen. Hierfür ist im 
Baugenehmigungsverfahren ein hydraulischer Nachweis zu führen.

* Eintrag nur Beispiel

7.1 Fläche für die Landwirtschaft

7. FLÄCHE FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB) 

9.2 Spritzschutzabstand
 Innerhalb der Fläche für die Landwirtschaft ist die Anwendung von 

Pflanzenschutzmitteln im Spritzverfahren mit Sprühnebel nicht zulässig. 

6. Böschung


